
 
 

 

Gleitende Arbeitszeit: Ihre Ansprechpartner sind von Mo. - Do. 08:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 15:30 Uhr sowie Fr. 08:30 - 12:00 Uhr zu erreichen  

� Dienstgebäude Wetzlar Schanzenfeldstr. 8 35578 Wetzlar � (0 64 41) 92 89-3 06 E-Mail:  
  Postfach 2169 35531 Wetzlar � (0 64 41) 92 89-1 01 hlrl.fno@t-online.de 

 Haupthaus Wiesbaden Schaperstraße 16 65195 Wiesbaden � (06 11) 5 35-0 Internet:  
  Postfach 32 49 65022 Wiesbaden � (06 11) 5 35-53 09 http://www.hkvv.hessen.de 
 

 

OBERE 
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HESSISCHES 
LANDESVERMESSUNGSAMT 
 

Schanzenfeldstraße 8 
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Az.: UF 1532 Neu-Eichenberg A 38 

 
 

Flurbereinigungsbeschluss 
 
 
1. Anordnung 

 
Aufgrund § 87 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der 
jeweils geltenden Fassung, wird aus Anlass des Baus der Autobahn A 38 für die in der Anla-
ge aufgeführten Grundstücke in Teilen der Gemarkungen Eichenberg, Berge, Hebenshausen 
und Marzhausen der Gemeinde Neu-Eichenberg die Flurbereinigung angeordnet (Unterneh-
mensflurbereinigung). 
Die Anlage 1 bildet einen Bestandteil dieses Beschlusses. 

 
 
2. Flurbereinigungsgebiet 
 

Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von ca. 958 ha, davon ca. 122 ha Wald. 
Die Grenzen des Flurbereinigungsgebietes sind auf der Gebietsübersichtskarte durch einen 
orangen Farbstreifen kenntlich gemacht. 

 

 

3. Flurbereinigungsbehörde 

 
Für die Flurbereinigung zuständig ist die Flurbereinigungsbehörde beim Landrat des Land-
kreises Hersfeld-Rotenburg – Verwaltungsstelle Eschwege, Honer Straße 49, 37269 Esch-
wege. 

 
 
4. Teilnehmergemeinschaft 

 
 Die Gemeinschaft der Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren führt den Namen 

 
"Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Neu-Eichenberg A 38". 

 

 Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Neu-Eichenberg. 
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5. Beteiligte 

 
 Am Flurbereinigungsverfahren sind nach § 10 FlurbG beteiligt (Beteiligte): 

 

1. Als Teilnehmer die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsge- 
 biet gehörenden Grundstücke. 

 
 2. Als Nebenbeteiligte 

• Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereini- 
 gungsverfahren betroffen werden; 
• andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für öffentliche oder ge- 
 meinschaftliche Anlagen erhalten oder deren Grenzen geändert werden; 
• Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 

zusammen hängt; 
• Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken 

oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken; 

• Empfänger neuer Grundstücke nach §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen 
 Rechtszustands; 
• Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, de- 

nen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird oder 
die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes 
mitzuwirken haben; 

• der Unternehmensträger. 
 

 
6. Unternehmensträger 

 
Träger des Unternehmens ist die Bundesrepublik Deutschland, endvertreten durch das Amt 
für Straßen- und Verkehrswesen in Eschwege. 

 

 
7. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

 
Die Beteiligten werden nach § 14 FlurbG aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb 
von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses bei der Flurbereinigungsbehörde 
anzumelden. Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 

Der Inhaber eines o. a. Rechtes muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist 
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
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8. Zeitweilige Einschränkung des Eigentums 
 

Nach § 34 bzw. § 85 Nr. 5 FlurbG ist ab Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes die Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde erforder-
lich, wenn 

 
a) die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet geändert werden soll; 
 dies gilt nicht für Änderungen, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehö- 
 ren; 

 
b) Bauwerke, Brunnen, Gräber, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen er- 
 richtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden sollen; 

 
c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze besei- 

tigt werden sollen; die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit landes-
kulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht be-
einträchtigt werden; 

 
d) Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rahmen einer ordnungsgemä- 
 ßen Bewirtschaftung übersteigen. 

 
Sind entgegen den Absätzen a) und b) Änderungen vorgenommen, Anlagen hergestellt oder 
beseitigt worden, so können sie im Verfahren unberücksichtigt bleiben; die Flurbereini-
gungsbehörde kann den früheren Zustand nach § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn 
dies der Flurbereinigung dienlich ist. 
Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worden, so muss die Flurbereini-
gungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 
Werden entgegen dem Absatz d) Holzeinschläge vorgenommen, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlich-
tete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Be-
stand zubringen hat. 

 
Die Genehmigungspflicht für die o. g. Maßnahmen aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften 
bleibt unberührt. 

 

 
9. Veröffentlichung, Auslegung 
 

Der entscheidende Teil dieses Beschlusses wird in der Gemeinde Neu-Eichenberg sowie in 
der an das Flurbereinigungsgebiet angrenzenden Stadt Witzenhausen, der Gemeinde 

Friedland (Niedersachsen) und in der Gemeinde Hohengandern (Verwaltungsgemein-

schaft Handstein/Rusteberg in Thüringen) öffentlich bekannt gemacht und im Staatsan-
zeiger für das Land Hessen nachrichtlich veröffentlicht. 

 
Der Beschluss mit Begründung und mit der Gebietsübersichtskarte wird während eines Mo-
nats nach Bekanntgabe zur Einsichtnahme durch die Beteiligten bei dem Gemeindevorstand 
der Gemeinde Neu-Eichenberg und in den an das Flurbereinigungsgebiet angrenzenden o. g. 
Stadt bzw. Gemeinden während der Dienststunden ausgelegt. 

/4 
 

 



- 4 - 
 
Gründe: 

 
Nach dem sprunghaften Anstieg des Verkehrs auf der Bundesstraße 80 aufgrund der Öffnung der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze wurde das Projekt der A 38 zwischen Göttingen und Halle in 
den Bedarfsplan für Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz) aufgenommen. 
Das Vorhaben gehört zu den „Verkehrsprojekten Deutsche Einheit“ (Straße Nr. 13). 
Die Gesamtstrecke wurde in mehrere Planungsabschnitte unterteilt, die sich wiederum aus ein-
zelnen Verkehrseinheiten (VKE) zusammensetzen. Bei der hier behandelten VKE 2 geht es um 
den Abschnitt SW Friedland (Niedersachsen) / B 27 bis NW Uder / Landesgrenze Niedersach-
sen-Thüringen, im Planfeststellungsabschnitt A (Hessen) von Bau-km 14+479 bis Bau-km 
15+769.  
Der Plan für diesen Abschnitt wurde mit Planfeststellungsbeschluss vom 20. Mai 2003 gemäß  
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den neuen 
Ländern (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz – VerkPBG) festgestellt. 
Das Regierungspräsidium in Kassel, als Enteignungsbehörde, hat auf Anregung des Hessischen 
Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen beim Hessischen Landesvermessungsamt - Obere 
Flurbereinigungsbehörde - die Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens gemäß § 87 FlurbG 
für die o.g. Straßenbaumaßnahme beantragt. Aufgrund dieses Antrages wird die für solche Zwe-
cke besonders geeignete Unternehmensflurbereinigung mit diesem Beschluss angeordnet und 
durchgeführt. 
Durch die Straßenbaumaßnahme werden ländliche Grundstücke in großem Umfang in Anspruch 
genommen. Laut Grunderwerbsverzeichnis der Planfeststellungsunterlagen benötigt die Bundes-
straßenverwaltung im Planfeststellungsabschnitt A (Hessen) ca. 42,4 ha überwiegend landwirt-
schaftliche Nutzfläche (15 ha für Trasse, 3,4 ha für Wirtschaftswege und 24 ha für Kompen-
sationsmaßnahmen). Die Kompensationsmaßnahmen liegen teilweise trassenfern in der Gemar-
kung Eichenberg. 
Der entstehende Landverlust soll in dem Flurbereinigungsverfahren auf einen größeren Kreis von 
Grundstückseigentümern verteilt werden, wobei bereits vom Träger des Unternehmens angekauf-
te Flächen in das Verfahren eingebracht und als Ersatzland verwendet werden können. 
Durch die vorgesehene Trasse der BAB A 38 werden landwirtschaftliche Grundstücke angschnit-
ten und zum Teil unwirtschaftlich zerschnitten. Das landwirtschaftliche Wegenetz wird unterbro-
chen. Ebenso wird teilweise das bestehende Be- und Entwässerungssystem für die Acker- und 
Grünlandgrundstücke in seiner Funktion beeinträchtigt. 
Diese deutlichen Nachteile für die allgemeine Landeskultur sollen im Flurbereinigungsverfahren 
durch die Anlage eines funktionsgerechten landwirtschaftlichen Wege- und naturnahen Graben-
netzes sowie die Durchführung landschaftsgestaltender Maßnahmen vermindert bzw. beseitigt 
werden. 
Durch Maßnahmen der Bodenordnung werden neue Grundstücke gebildet und Zerschneidungs-
schäden beseitigt. 
Weitere Maßnahmen nach § 1 FlurbG sind möglich. 
Der Zweck der Flurbereinigung kann in Anbetracht der Größe der Baumaßnahme und des Um-
fanges der in Anspruch zu nehmenden Flächen nur durch die Einbeziehung der in dem Grund-
stücksverzeichnis (Anlage 1) bezeichneten Grundstücke in das Flurbereinigungsverfahren er-
reicht werden. 
Die aufgrund der Durchführung dieses Flurbereinigungsverfahrens anfallenden Kosten fallen 
dem Unternehmensträger (Bundesrepublik Deutschland - Straßen- und Verkehrsverwaltung) zur 
Last, soweit sie durch von ihm verursachte Maßnahmen entstehen. 
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Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer wurden gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG über 
das geplante Flurbereinigungsverfahren informiert. 
Die nach § 5 Abs. 2 FlurbG zu hörenden Stellen haben der Durchführung des Flurbereini-
gungsverfahrens zugestimmt bzw. keine Bedenken oder Einwendungen dagegen erhoben. Die 
übrigen Behörden, Verbände und Stellen sind gemäß § 5 Abs. 3 FlurbG über das geplante Ver-
fahren unterrichtet worden. 
 
Damit liegen die rechtlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Unternehmensflurbe-
reinigung nach § 87 FlurbG vor. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Beschluss kann binnen eines Monats Widerspruch beim Hessischen Landesver-
messungsamt - Obere Flurbereinigungsbehörde -, Schaperstraße 16, 65195 Wiesbaden erhoben 
werden. 
 
Der Lauf der Frist beginnt am Tag der öffentlichen Bekanntmachung. 
Der Widerspruch ist schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
 
 
 
Wetzlar, den 27.07.2004     Hessisches Landesvermessungsamt 
         - Obere Flurbereinigungsbehörde - 
         Schanzenfeldstraße 8 
         35578 Wetzlar 
 
 
 
 
         (Ufer) 
 


